
Zeitschrift: Die Staatsbürgerin : Zeitschrift für politische Frauenbestrebungen

Herausgeber: Verein Aktiver Staatsbürgerinnen

Band: 33 (1977)

Heft: 7-8

Artikel: Ungewollte Schwangerschaft

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-844888

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 18.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-844888
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


genden fehlt; solange Beratungsstellen
aus weltanschaulichen Gründen keine um-
fassende Information über Verhütung zur
Verfügung stellen und solange die Fragen
der Sexualität in unserer Gesellschaft ver-
drängt werden. Durch diese Verdrängung
entstehen bei vielen Menschen Hemmun-
gen, die sie daran hindern, sich überhaupt
individuell beraten und informieren zu las-
sen.

Das Recht der Frau auf Selbstbestimmung
Wir müssen also weiterhin davon ausge-
hen, dass aus den verschiedensten Grün-
den unerwünschte Schwangerschaften
entstehen. Wir haben die Wahl, mit der
Fristenlösung und dazugehörendem un-
abhängigem Beratungsangebot ' den
Schwangerschaftsabbruch in die Entschei-
dung der Frau zu stellen, oder aber die
strafrechtliche Regelung mit der «Indika-
tionenlösung» beizubehalten; mit dem «Er-
folg», dass tausende von Frauen weiterhin
in die Hände von Pfuschern und zweifei-
haften Ärzten getrieben würden, die aus
der Not der Frauen Kapital schlagen und
oft Leben und Gesundheit der Frauen ge-
fährden. Die Indikationenlösung geht zu-
dem davon aus, dass Frauen unselbstän-
dige Wesen sind. Der gutsituierte Psychia-
ter oder die ältere ledigè Sozialarbei-
terin mit ihrem Sozialbericht sollen ge-
mäss Vorschlag des eidgenössischen Par-
lamentes darüber entscheiden, ob die Ar-
beiterfrau X. ihr drittes Kind in die zerrüt-
tete Ehesituation hinein gebären soll.

Was heisst in der Praxis «eine schwere
soziale Notlage»? Neben finanziellen
Gründen kann eine Frau oder ein Ehepaar
vielschichtige, ernst zu nehmende Gründe
haben, die eine Austragung des Kindes
und eine positive mütterliche oder elter-
liehe Beziehung verunmöglichen. Diese

Gründe lassen sich jedoch mit keiner In-
dikationenlösung erfassen.
Das Auftreten unerwünschter Schwanger-
schatten ist in vielen Fällen das Zeichen
von vorhandenen persönlichen und sozia-
len Problemen, die angegangen werden
sollten. Wenn der Sozialarbeiter unter dem
Druck des einzureichenden Sozialberich-
tes steht, scheint mir der Aufbau einer
Vertrauensbeziehung als Grundlage einer
erfolgreichen Arbeit in Frage gestellt.
Wer es mit Beratung und der weiteren
Verhütung von unerwünschten Schwan-
gerschaften ernst meint, wird die Fristen-
lösung unterstützen. Sie allein vermag die
illegalen Abtreibungen zu reduzieren und
ermöglicht das Angehen vorhandener per-
sönlicher Probleme ohne Druck eines
strafrechtlichen Verfahrens.

Elsi Meyer-Eugster, Bern
Sozialarbeiterin

Ungewollte Schwangerschaft
Dr. med. H. P. Tarnesby, London, Teilneh-
mer am Podiumsgespräch unserer Veran-
staltung vom 16. September, gilt durch
seine langjährige Tätigkeit als Facharzt
nicht nur als Experte auf dem Gebiet der
Schwangerschaftsproblematik, er hat seine
Erfahrungen auch in einem Buch festge-
halten. «Ungewollte Schwangerschaft»
lautet der Titel des im Kindler Verlag her-
ausgekommenen Buches, das praktisch-
medizinische Antworten zu den wichtig-
sten Grundsatz- und Detailfragen dieses
brisanten Komplexes gibt. Hier wird nicht
nur Auskunft erteilt über Fragen der Be-
fruchtung, Verhütung, Schwangerschafts-
tests, über die Entwicklung des Fötus und
die aus der Schwangerschaft resultieren-
den vielfachen Beschwerden physischer
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und psychischer Art. Dr. Tarnesby erklärt
auch die modernen Verhütungsmittel und
betont deren Begrenztheit. Er stellt die
sich anbietenden Alternativen und Hilfen
für die werdende Mutter dar und be-
schreibt die operativen Methoden des
Schwangerschaftsabbruchs in den ver-
schiedenen Stadien sowie deren gesund-
heitliche und psychische Folgen. Dabei
stellt er einer Befragung von Frauen, die
abgetrieben haben, eine Statistik über die
Entwicklung ungewollter Kinder gegen-
über und illustriert die menschliche Pro-
blematik durch zahlreiche Fallbeispiele.
Eine Darstellung der historischen Ent-
Wicklung, eine Übersicht über den neue-
sten Stand der gesetzlichen Situation in
verschiedenen Ländern und eine Liste der
Beratungsstellen in der Bundesrepublik
Deutschland, in Österreich und der
Schweiz, machen das Buch zu einem kom-
pletten Wegweiser. Der das Werk prä-
gende Geist offenbart sich schon in den
zwei Zitaten, die der Autor seinem Buch
voranstellt: «Jede Zivilisation hat Abtrei-
bung verdammt, geduldet oder gestattet,
je nach der relativen Beurteilung dieser
zwei Werte: die Unantastbarkeit des wer-
denden Lebens gegenüber dem Wohlerge-
hen der geborenen Menschen» und «Be-
tont werden muss die Menschlichkeit.
Frauen, die Abtreibung wünschen, hat man
von jeher missachtet, statt dessen aber
brauchen sie Verständnis, Rat und Hilfe.»

Weitere Bücher
Andere Bücher, die sich mit diesem Pro-
blemkreis befassen, sind: «Straflose
Schwangerschaftsunterbrechung — War-
um?» erschienen im Sinwel Verlag, «Pro-
bleme des legalen Aborts in der Schweiz»
von Prof. Dr. med. H. Stamm sowie «Uner-
wünscht schwanger — was tun?» von Elfi
Schöpf.

Befürworter der Fristenlösung
Im Rahmen des Vernehmlassungsverfah-
rens über die drei von einer eidgenössi-
sehen Expertenkommission ausgearbeite-
ten Vorschläge zu einem Bundesgesetz
über den straflosen Schwangerschaftsab-
bruch — sie umfassten zwei Indikationen-
lösungen mit und ohne sozialer Indika-
tion sowie eine Fristenlösung — sprachen
sich vor allem die Frauenorganisationen
überraschend einhellig für die Fristenlö-
sung aus (sh. «Staatsbürgerin» 10/11 1973).
Von den grossen Verbänden befürworte-
ten der Schweizerische Verband für
Frauenrechte, der Evangelische Frauen-
bund der Schweiz, der Schweizerische
Verband der Akademikerinnen und die
Vereinigung der Frauen für Friede und
Fortschritt die Fristenlösung. Im Bund
Schweizerischer Frauenorganisationen be-
jahten 70 Prozent der ihm angeschlosse-
nen Verbände diese Lösung; sogar im
katholischen Kanton Tessin äusserten sich
13 von 15 Verbänden dafür. Zustimmung
fand die Fristenlösung auch bei den
Frauenkommissionen der FDP, des LdU,
der SPS und der SVP/BGB. Die Vereini-
gung freisinnig-demokratischer Frauen des
Kantons Zürich trat ebenso für die Fristen-
lösung ein wie die Zürcher Frauenzentrale.
Zu den Befürwortern der Fristenlösung ge-
hörten aber nicht nur Frauenorganisatio-
nen, sondern auch politische Parteien, so
die FDP, der LdU, die PdA, die SPS und
die SVP. Von den Kantonsregierungen
entschieden sich jene von Schaffhausen,
Appenzell AR, Solothurn, Bern, Zürich und

Man darf sein Leben um keines
Zieles willen verpfuschen.

Dosfo/'ews/c/
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